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Una Tantum-Zahlung 
Insgesamt ist eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 
350 Euro für die 4. Lohnstufe 
vorgesehen. Die erste Rate von 
200 Euro wird mit dem 
Jännerlohnstreifen 2023 
ausbezahlt, die zweite Rate von 
150 Euro wird mit dem Gehalt von 
März 2023 ausbezahlt.  
 

Wer hat Anrecht? 
Anrecht haben all jene 
Beschäftigten, die am 
12.Dezember 2022 und 
klarerweise in den 
Auszahlungsmonaten ein 
Arbeitsverhältnis im Handel 
hatten bzw. haben.  
Weiters werden die Beträge auf 
der Grundlage der im Zeitraum 
2020 – 2022 entlohnten Monate 
ausgezahlt. 
 

Zustehender Betrag nach 
Einstufung 

Einstufung 1.1.2023 1.3.2023 

Führungskr. € 347,22 € 260,42 

1 € 312,78 € 234,58 

2 € 270,56 € 202,92 

3 € 231,25 € 173,44 

4 € 200,00 € 150,00 

5 € 180,69 € 135,52 

6 € 162,22 € 121,67 
 

Vertreter:innen 1.1.2023 1.3.2023 

1 € 188,79 € 141,60 

2 € 158,50 € 118,88 

 

 

Lohnerhöhung ab 1.4.2023 
Zusätzlich zur Ausgleichszahlung 
für die vergangenen Jahre ist eine 
Lohnerhöhung von 30 Euro 
(4.Lohnstufe) ab 1.4.2023 
vorgesehen. Diese Erhöhung gilt 
als Anzahlung auf zukünftige 
Lohnerhöhungen, die bei der 
Erneuerung der Kollektivverträge 
vereinbart werden.  

Einstufung Akkontozahlung 

Führungskräfte   € 52,08 

1 € 46,92 

2 € 40,58 

3 € 34,69 

4 € 30,00 

5 € 27,10 

6 € 20,83 
 

Vertreter:innen Akkontozahlung 

1 € 28,32 

2 € 23,78 
 

Vollzeit - Teilzeit 
Die in den Tabellen angeführten 
Beträge entsprechen einem 
Arbeitsverhältnis in Vollzeit. 
Teilzeitbeschäftigte erhalten die 
Beträge im Verhältnis zu den 
vertraglich festgelegten 
Arbeitsstunden.  
 

Wie geht es weiter? 
Mit allen vier Arbeitgeber-
verbänden wurden im Rahmen 
dieses Abkommens eine Reihe 
von Verhandlungsterminen 
vereinbart. Zu hoffen bleibt, dass 
es dadurch bald zur Erneuerung 
der seit fast drei Jahren 
ausgelaufenen Kollektivverträge 
kommt.  
 

Sektor Handel 

Ab Jänner 2023 
gibt es mehr Geld 
in der Lohntüte.  

 

Die Fachgewerkschaften für 
den Sektor Handel haben 

am 12.12.2022 mit den vier 
Arbeitgeberverbänden 

Confcommercio, 
Confesercenti, 

Federdistribuzione und 
dem Verband der 

Handelsgenossenschaften 
auf gesamtstaatlicher 

Ebene eine Einigung zur 
Auszahlung von 

Ausgleichszahlungen für die 
vergangenen Jahre und 

eine Akkontozahlung auf 
zukünftige 

Lohnerhöhungen, die 
normalerweise erst bei 

Abschluss des 
Kollektivvertrages 

vereinbart werden, erzielt.  
Die Verhandlungen zur 
Erneuerung aller vier 

Kollektivverträge laufen 
sehr schleppend.  

Alle Arbeitgeberverbände 
bekunden zwar, dass sie 
diese erneuern wollen, 

wenn es aber um konkrete 
Inhalte geht, ziehen sie sich 
zurück. Daher bewerten wir 
das erzielte Abkommen als 

einen Teilerfolg.  
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